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Lehrordnung  

1. Einleitung  

 Die Lehrordnung regelt die Organisation des Lehrwesens innerhalb des SHVV. In 
Ergänzung zur Lehrordnung kann der Vorstand Richtlinien erlassen. Soweit die 
Lehrordnung keine eigenen Regelungen getroffen hat, gilt die Lehrordnung des DVV in 
analoger Anwendung. 

2. Lehrwart (LW) 

2.1 Zu den Aufgaben des LW gehören insbesondere: 
a) Vertretung der Belange des Lehrwesens gegenüber den Organen und 

Verwaltungsbereichen des SHVV, 
b) Vertretung der Belange des Lehrwesens auf der Lehrwartetagung des DVV sowie im 

Regionalbereich Nord, 
c) Zusammenarbeit mit dem Bildungswerk des LSV, der Trainerakademie des DOSB 

sowie sportwissenschaftlichen Institutionen, 
d) Koordinierung der Trainerausbildung und -fortbildung, 
e) Weiterentwicklung der Lehrkonzeption und von Lehrangeboten, 
f) Vorschlag und Meldung von Kandidaten für die A-Trainer-Lizenz an den DVV, 
g) Fachaufsicht über die Trainerlizenzstelle, 
h) Beschaffung von Medien und Lehrmitteln. 

 
2.2 Der Lehrwart arbeitet eng mit allen anderen Fachwarten zusammen, insbesondere mit den 

Leistungssportwarten sowie dem Breitensportwart, um spezielle Lehrangebote für diese 
Bereiche zu entwickeln. 

3. Lizenzwesen 

3.1 Die Ausbildung, Prüfung und Fortbildung von Trainern sowie die Verlängerung, 
Anerkennung und der Entzug von Lizenzen erfolgt nach den Vorgaben der DVV-
Lehrordnung sowie deren Anlagen. 

 
3.2 Gegen Entscheidungen der Prüfkommission kann beim Lehrwart formlos Widerspruch 

eingelegt werden, der nach Anhörung aller Beteiligten entscheidet. Gegen Entscheidungen 
des Lehrwartes kann formlos beim Vorstand Widerspruch eingelegt werden, der in der 
Sache endgültig entscheidet, sofern sich aus der Rechtsordnung keine unmittelbare 
Zuständigkeit der Verbandsgerichtsbarkeit ergibt. 

 
3.3 In begründeten Fällen kann der Lehrwart auf Antrag eine Ausnahme von den 

Bestimmungen der Lehrordnung genehmigen. 

4. Schlussbestimmungen 

 
beschlossen/geändert am: durch Organ: Inkrafttreten am: 

13.03.2004 Verbandstag 14.03.2004 
21.05.2006 Verbandstag 22.05.2006 
17.05.2009 Verbandstag 18.05.2009 

 


